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B E K A N N T M A C H U N G

Landtagswahl am 13. Mai 2012

Ernennung Kreiswahlleiter und Stellvertreter 

Vorbemerkung
Das Solinger Stadtgebiet ist in zwei Wahlkreise eingeteilt: 
33 Wuppertal III – Solingen II und 34 Solingen I. Der Wahl-
kreis 33 Wuppertal III – Solingen II wird gemeinsam aus 
einem Teil der Stadt Solingen (Stadtbezirk Gräfrath) und 
einem Teil der Stadt Wuppertal (Stadtbezirke 1 Elberfeld-
West, 3 Vohwinkel und 4 Cronenberg sowie vom Stadtbe-
zirk 0 Elberfeld die Kommunalwahlbezirke 05 Grifflenberg 
und 06 Friedrichsberg) gebildet (Wahlkreisgesetz vom 03. 
Februar 2004 (GV. NRW. S. 80) geändert durch Gesetz vom 
17. Februar 2009 (GV. NRW. S. 750). Die Wahrnehmung der 
Funktion des Kreiswahlleiters für den die Gemeindegrenzen 
überschreitenden Wahlkreis 33 erfolgt abwechselnd durch 
die Städte Solingen und Wuppertal. Zur anstehenden Land-
tagswahl liegt diese Aufgabe bei der Stadt Wuppertal.

Gemäß § 10 Abs. 1 des Gesetzes  über die Wahl zum Land-
tag des Landes Nordrhein-Westfalen (Landeswahlgesetzes 
- LWahlG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. 
August 1993 (GV. NRW. S. 516), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Dezember 2007 (GV. NRW. 
2008 S. 2) – SGV. NRW. 1110 - i.V. mit § 1 Absatz 1 der 
Landeswahlordnung (LWahlO) vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. 
S. 548, 964), zuletzt geändert durch Verordnung vom 11. 
November 2009 (GV. NRW. S. 564, ber. S. 631) – SGV. NRW. 
1110 -, wurden durch die Bezirksregierung Düsseldorf als 
Kreiswahlleiter und Stellvertreter ernannt:

Wahlkreis 
Nr.

Wahlkreis  
Name

Kreiswahl
leiter

Stell vertreter

34 Solingen I Norbert Feith 
Oberbürger-
meister

Hartmut 
Hoferichter 
Stadtdirektor

Der Kreiswahlleiter, der Stellvertreter und die Dienststelle 
des Kreiswahlleiters sind wie folgt zu erreichen:

Dienststelle 
Stadt Solingen
Der Oberbürgermeister
Wahlamt
Postfach 100165
42601 Solingen

Lieferanschrift:
Gasstraße 22 b
42657 Solingen

 Stadtdienstleiter
       Mike Häusgen
       Fon 0212 290 - 2177
 Fax 0212 290 - 74 2177
 m.haeusgen@solingen.de

	 Vertreter
 Dirk May
 Fon 0212 290 - 2190
 Fax 0212 290 - 2288
 d.may@solingen.de



B E K A N N T M A C H U N G

Landtagswahl am 13. Mai 2012

Ernennung Kreiswahlleiter und Stellvertreter 

Vorbemerkung
Das Wuppertaler Stadtgebiet ist in drei Wahlkreise einge-
teilt: 31 Wuppertal I, 32 Wuppertal II und 33 Wuppertal 
III – Solingen II. Der Wahlkreis 33 Wuppertal III – Solingen 
II wird zusammen mit einem Teil der Stadt Solingen (Stadt-
bezirk Gräfrath) gebildet (Wahlkreisgesetz vom 03. Febru-
ar 2004 (GV. NRW. S. 80) geändert durch Gesetz vom 17. 
Februar 2009 (GV. NRW. S. 750). Die Wahrnehmung der 
Funktion des Kreiswahlleiters für den die Gemeindegrenzen 
überschreitenden Wahlkreis 33 erfolgt abwechselnd durch 
die Städte Solingen und Wuppertal. Zur anstehenden Land-
tagswahl liegt diese Aufgabe bei der Stadt Wuppertal.

Gemäß § 10 Abs. 1 des Gesetzes  über die Wahl zum Land-
tag des Landes Nordrhein-Westfalen (Landeswahlgesetzes 
- LWahlG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. 
August 1993 (GV. NRW. S. 516), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Dezember 2007 (GV. NRW. 
2008 S. 2) – SGV. NRW. 1110 - i.V. mit § 1 Absatz 1 der 
Landeswahlordnung (LWahlO) vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. 
S. 548, 964), zuletzt geändert durch Verordnung vom 11. 
November 2009 (GV. NRW. S. 564, ber. S. 631) – SGV. NRW. 
1110 -, wurden durch die Bezirksregierung Düsseldorf als 
Kreiswahlleiter und Stellvertreter ernannt:

Wahlkreis  
Nr.

Wahlkreis  
Name

Kreiswahl
leiter

Stell  vertreter

31 Wuppertal I Dr. Slawig, 
Johannes
Stadtdirektor

Meyer, Frank
Bei geordneter32 Wuppertal II

33 Wuppertal III – 
Solingen II

 
Der Kreiswahlleiter, der Stellvertreter und die Dienststelle 
des Kreiswahlleiters sind wie folgt zu erreichen:

Kreiswahlleiter
Telefon 0202 563 - 6606
Fax 0202 563 - 8012
E-Mail stadtdirektor.dr.slawig@stadt.wuppertal.de
Anschrift Stadtverwaltung Wuppertal
 42269 Wuppertal

Stellvertreter 
Telefon 0202 563 - 4397
Fax 0202 563 - 4823
E-Mail geschaeftsbereich-1.2@stadt.wuppertal.de
Anschrift Stadtverwaltung Wuppertal
 42269 Wuppertal

Dienststelle Kreiswahlleiter
Telefon 0202 563 - 5168
Fax 0202 563 - 8030
E-Mail dirk.fey@stadt.wuppertal.de
Anschrift Stadtverwaltung Wuppertal
 Ressort 101.4
 An der Bergbahn 33
 42289 Wuppertal

B E K A N N T M A C H U N G

Landtagswahl am 13. Mai 2012

Aufforderung zur Einreichung von 
 Kreiswahl vorschlägen

Gemäß § 22 der Landeswahlordnung - LWahlO - vom 14. 
Juli 1994  (GV. NRW. S. 548, ber. S. 964), zuletzt geändert 
durch die 6. Änderungs-Verordnung vom 11. November 
2009 (GV. NRW. S. 564, ber. S. 63) fordere ich hiermit auf, 
Kreiswahlvorschläge für die Wahl zum Landtag des Landes 
Nordrhein-Westfalen am 

13. Mai 2012

möglichst frühzeitig einzureichen, damit etwaige Mängel, 
die die Gültigkeit der Wahlvorschläge berühren, rechtzeitig 
behoben werden können.

Kreiswahlvorschläge für die Wahlkreise 31, 32 und 33 
können in der Dienststelle des Kreiswahlleiters, Wahlbehör-
de (Ressort 101. 4), An der Bergbahn 33, 42269 Wuppertal 
(Postanschrift: 42289 Wuppertal), Zimmer 512, spätestens 
bis zum

10. April 2012, 18.00 Uhr

eingereicht werden (§ 19 Abs. 1 des Landeswahlgesetzes 
– LWahlG - in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. 
August 1993 - GV. NRW. S. 516 -, zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 20. Dezember 2007 (GV. NRW 2008 S. 2) sowie 
der Verordnung über die Abkürzung von Fristen und Termi-
nen für die Wahl zum 16. Landtag des Landes Nordrhein-
Westfalen (§ 46 Abs. 5 LWahlG).

Wenn in dieser amtlichen Bekanntmachung bei geschlechts-
spezifischen Bezeichnungen nur die männliche Form ver-
wandt wird, geschieht dies ausschließlich zur Erleichterung 
der Lesbarkeit und soll keine Diskriminierung darstellen. 
Selbstverständlich sind Frauen in gleichem Maße wie Män-
ner aufgefordert, sich um politische Mandate zu bewerben 
(§ 70 LWahlO).

Kreiswahlvorschläge können von Parteien, Wählergruppen 
und Einzelbewerbern eingereicht werden. Sie sollen nach 
dem Muster der Anlage 11 a LWahlO eingereicht werden 
und müssen enthalten:

a) den Namen und ggf. die Kurzbezeichnung der Partei 
oder Wählergruppe, die den Wahlvorschlag einreicht; 
Wahlvorschläge von Einzelbewerbern können durch 
ein Kennwort gekennzeichnet werden,

b) Familienname, Vornamen, Beruf oder Stand, Geburts-
datum, Geburtsort und Anschrift (Hauptwohnung) des 
Bewerbers (§ 19 Abs. 3 LWahlG, § 23 Abs. 1 LWahlO).

Jeder Wahlvorschlag darf nur einen Bewerber enthalten. Ein 
Bewerber darf - unbeschadet seiner Bewerbung in einer Lan-
desliste - nur in einem Kreiswahlvorschlag benannt werden. 
In einen Wahlvorschlag kann nur aufgenommen werden, 
wer wählbar ist (§ 4 LWahlG) und seine Zustimmung schrift-
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Einreichungsfrist ist Voraussetzung für das Vorliegen eines 
gültigen Wahlvorschlages, es sei denn, der Nachweis kann 
infolge von Umständen, die der Wahlvorschlagsberechtigte 
nicht zu vertreten hat, nicht rechtzeitig erbracht werden.
Die Unterschriften sind auf amtlichen Formblättern nach 
Anlage 14 a LWahlO unter Beachtung folgender Vor-
schriften zu erbringen (§ 23 Abs. 2 LWahlO):

1. Die Formblätter werden auf Anforderung vom Kreis-
wahlleiter kostenlos geliefert. Bei der Anforderung 
sind der Familienname, der Vorname und der Wohnort 
des vorgeschlagenen Bewerbers und die Bezeichnung 
der Partei oder Wählergruppe (Kurzbezeichnung), die 
den Kreiswahlvorschlag einreichen will, anzugeben. 
Diese Angaben werden vom Kreiswahlleiter im Kopf 
der Formblätter vermerkt.

2. Wahlberechtigte, die einen Kreiswahlvorschlag un-
terstützen, müssen ihn auf dem Formblatt persönlich 
und handschriftlich unterschreiben. Die Angaben zum 
Familiennamen, Vornamen, Geburtsdatum und zur 
Anschrift (Hauptwohnung) des Unterzeichnenden 
sowie der Tag der Unterzeichnung sind von dem Un-
terzeichner handschriftlich auszufüllen.

3. Für jeden Unterzeichner ist eine Bescheinigung der 
zuständigen Gemeinde über seine Wahlberechtigung 
im jeweiligen Wahlkreis im Zeitpunkt der Unterzeich-
nung nach dem Muster der Anlage 15 beizufügen. 
Die Bescheinigung kann auch auf dem Formblatt nach 
Anlage 14 a LWahlO erteilt werden. Wer für einen an-
deren eine Bescheinigung des Wahlrechts beantragt, 
muss nachweisen, dass der Betreffende den Kreis-
wahlvorschlag unterstützt. Es wird nicht festgehalten, 
für welchen Kreiswahlvorschlag die erteilte Bescheini-
gung bestimmt ist.

4. Ein Wahlberechtigter darf nur einen Kreiswahlvor-
schlag unterzeichnen; hat jemand mehrere Kreiswahl-
vorschläge unterzeichnet, so ist seine Unterschrift auf 
allen Kreiswahlvorschlägen ungültig. Die gleichzeitige 
Unterzeichnung einer Landesliste bleibt unberührt. 
Die Unterzeichnung des Wahlvorschlages durch den 
Bewerber ist zulässig.

5. Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen 
dürfen erst nach Aufstellung des Bewerbers durch eine 
Mitglieder- oder Vertreterversammlung unterzeichnet 
werden. Vorher geleistete Unterschriften sind ungültig.

6. Bei Kreiswahlvorschlägen von Einzelbewerbern oder 
Wählergruppen ist weiterhin zu beachten, dass min-
destens drei Unterzeichner ihre Unterschrift auf dem 
Kreiswahlvorschlag selbst zu leisten haben, nicht auf 
dem Formblatt nach Anlage 14a der LWahlO (§ 23 
Abs. 1 Satz 6 LWahlO).

In jedem Kreiswahlvorschlag sollen eine Vertrauensperson 
und eine stellvertretende Vertrauensperson bezeichnet wer-
den. Fehlt diese Bezeichnung, so gelten die Person, die als 
erste unterzeichnet, als Vertrauensperson, und diejenige, 
die als zweite unterzeichnet hat, als stellvertretende Ver-
trauensperson (§ 19 Abs. 4 LWahlG). Soweit im LWahlG 
nichts anderes bestimmt ist, sind nur die Vertrauensperson 
und die stellvertretende Vertrauensperson, jede für sich, be-

lich erteilt hat; die Zustimmung ist unwiderruflich (§ 19 Abs. 
3 LWahlG). Die ordnungsgemäße Abgabe der Zustimmungs-
erklärung bis zum Ablauf der Einreichungsfrist ist Voraus-
setzung für die Abgabe eines gültigen Wahlvorschlages.

Als Bewerber einer Partei oder einer Wählergruppe kann 
in einem Kreiswahlvorschlag nur benannt werden, wer in 
einer Mitgliederversammlung oder in einer Vertreterver-
sammlung des jeweiligen Wahlkreises hierzu in geheimer 
Wahl gewählt worden ist. Stimmberechtigt ist nur, wer 
am Tage des Zusammentritts der Versammlung im Wahl-
kreis zum Landtag wahlberechtigt ist. Als Vertreter für eine 
Vertreterversammlung kann nur gewählt werden, wer am 
Tage des Zusammentritts der zur Wahl der Vertreter einbe-
rufenen Versammlung im Wahlkreis zum Landtag wahlbe-
rechtigt ist.

Für die ausschließlich in der kreisfreien Stadt Wuppertal ge-
legenen Wahlkreise 31 und 32 können die Bewerber in ei-
ner gemeinsamen Mitglieder- oder Vertreterversammlung 
gewählt werden. 

Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl des Be-
werbers mit Angaben über Ort und Zeit der Versammlung, 
Form der Einladung, Zahl der erschienenen wahlberech-
tigten Mitglieder und Ergebnis der Abstimmung ist mit dem 
Kreiswahlvorschlag einzureichen. Hierbei haben der Leiter 
der Versammlung und zwei von dieser bestimmte Teilneh-
mer gegenüber dem Kreiswahlleiter an Eides statt zu versi-
chern, dass die Wahl des Bewerbers in geheimer Abstim-
mung erfolgt ist. Die Beibringung einer Ausfertigung der 
Niederschrift und der Versicherung an Eides statt bis zum 
Ablauf der Einreichungsfrist ist Voraussetzung für das Vor-
liegen eines gültigen Wahlvorschlages (§ 18 Abs. 8 LWahlG).

Kreiswahlvorschläge von Parteien sind von mindestens drei 
Mitgliedern des Vorstands des Landesverbandes, darunter 
dem Vorsitzenden oder seinem Stellvertreter, persönlich und 
handschriftlich zu unterzeichnen. Hat eine Partei keinen 
Landesverband oder keine einheitliche Landesorganisation, 
so müssen die Kreiswahlvorschläge von den Vorständen der 
nächstniedrigen Gebietsverbände (§ 7 Abs. 2 Parteienge-
setzes), in deren Bereich der Wahlkreis liegt,  unterzeichnet 
sein (§ 19 Abs. 2 LWahlG).

Parteien, die nicht im Deutschen Bundestag oder in einem 
Landtag ununterbrochen seit deren letzter Wahl vertreten 
sind oder deren Parteieigenschaft nicht bei der letzten Wahl 
zum Deutschen Bundestag festgestellt worden ist, können 
einen Wahlvorschlag nur einreichen, wenn sie nachweisen, 
dass sie einen nach demokratischen Grundsätzen gewähl-
ten Vorstand, eine schriftliche Satzung und ein Programm 
haben. Wahlvorschläge von Parteien, die nicht Landtag oder 
im Deutschen Bundestag ununterbrochen seit deren letzter 
Wahl vertreten sind, müssen ferner von mindestens 100 
Wahlberechtigten des jeweiligen Wahlkreises persön-
lich und handschriftlich unterzeichnet sein; dies gilt auch für 
Wahlvorschläge von Wählergruppen und Einzelbewerbern.

Die ordnungsgemäße Unterzeichnung mit dem Nachweis 
der Wahlberechtigung der Unterzeichner bis zum Ablauf der 
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fugt, verbindliche Erklärungen zum Wahlvorschlag abzuge-
ben und entgegenzunehmen. 

Entsprechend den vorbezeichneten Erfordernissen sind dem 
Kreiswahlvorschlag beizufügen (§ 23 Abs. 3 LWahlO):

1. die Erklärung des Bewerbers nach dem Muster der 
Anlage 12a LWahlO, dass er der Aufstellung zustimmt 
und dass er für keinen anderen Kreiswahlvorschlag die 
Zustimmung zur Benennung als Bewerber gegeben 
hat; die Erklärung kann auch auf dem Wahlvorschlag 
nach dem Muster der Anlage 11 a LWahlO abgegeben 
werden,

2. eine Bescheinigung nach dem Muster der Anlage 13 
LWahlO, dass der Bewerber wählbar ist; die Bescheini-
gung kann auf dem Wahlvorschlag nach dem Muster 
der Anlage 11 a LWahlO erteilt werden,

3. sofern der Wahlvorschlag von einer Partei oder 
Wählergruppe eingereicht wird, eine Ausfertigung der 
Niederschrift über die Versammlung der Partei oder 
Wählergruppe zur Aufstellung des Bewerbers mit den 
nach § 18 Abs. 8 LWahlG vorgeschriebenen Versiche-
rungen an Eides statt; die Niederschrift soll nach dem 
Muster der Anlage 9 a LWahlO, die Versicherungen an 
Eides statt nach dem Muster der Anlage 10 a LWahlO 
gefertigt sein. Bei Wahlvorschlägen nach § 18 Abs. 4 
LWahlG brauchen die Ausfertigung der Niederschrift 
und die Versicherungen an Eides statt nur einem 
Wahlvorschlag beigefügt zu werden.

4. sofern der Wahlvorschlag von einer Partei eingereicht 
wird, die Versicherung an Eides statt des vorgeschla-
genen Wahlbewerbers, dass er Mitglied der Partei 
ist, die ihn aufgestellt hat, und keiner bzw. keiner 
weiteren Partei angehört,

5. die erforderliche Anzahl von Unterstützungsunter-
schriften nebst Bescheinigung des Wahlrechts der 
Unterzeichner, sofern der Wahlvorschlag von Wahl-
berechtigten des Wahlkreises unterzeichnet sein muss.

Parteien, die nicht im Deutschen Bundestag oder in 
einem Landtag ununterbrochen seit deren letzter Wahl 
vertreten sind oder deren Parteieigenschaft nicht bei der 
letzten Wahl zum Deutschen Bundestag festgestellt worden 
ist, haben außerdem einzureichen (§ 23 Abs. 4 KWahlO):

a) den Nachweis, dass der für das Land zuständige Vor-
stand nach demokratischen Grundsätzen gewählt ist, 
und zwar durch eine Ausfertigung der bei der Wahl 
gefertigten Niederschrift oder durch die schriftliche Er-
klärung mehrerer bei der Wahlhandlung anwesender 
Personen,

b) die Satzung des für Nordrhein-Westfalen zuständigen 
Landesverbandes,

c) das für die Gesamtpartei geltende Programm,

d) für jeden Unterzeichner des Wahlvorschlages eine 
Bescheinigung über sein Wahlrecht, sofern nicht die 
Bescheinigung auf dem Formblatt nach Anlage 14 a 
LWahlO erteilt ist.

Hat eine Partei die Nachweise zu a) bis c) dem Landeswahl-
leiter erbracht, so genügt eine von diesem darüber erteilte 
Bescheinigung. Es empfiehlt sich dringend, von dieser Mög-
lichkeit Gebrauch zu machen, da dadurch die Prüfung der 
Wahlvorschläge vereinfacht und beschleunigt wird.
Ein Wahlvorschlag kann durch gemeinsame schriftliche 
Erklärung der Vertrauensperson und der stellvertretenden 
Vertrauensperson zurückgenommen werden, solange nicht 
über seine Zulassung entschieden ist. Ein gemäß § 19 Abs. 
2 LWahlG von mindestens 100 Wahlberechtigten unter-
zeichneter Kreiswahlvorschlag kann auch von der Mehrheit 
der Unterzeichner durch eine von ihnen persönlich und 
handschriftlich unterzeichnete Erklärung zurückgenommen 
werden (§ 23 Abs. 1 LWahlG).

Die Wahlvorschläge werden sofort nach Eingang geprüft. 
Werden Mängel festgestellt, so wird die Vertrauensperson 
unverzüglich benachrichtigt und aufgefordert, sie rechtzei-
tig zu beseitigen. Mängel, die einen gültigen Wahlvorschlag 
nicht zustande kommen lassen, können nur bis zum Ablauf 
der Einreichungsfrist beseitigt werden. Nach Ablauf der Ein-
reichungsfrist bis zur Zulassung können nur noch Mängel 
an sich gültiger Wahlvorschläge behoben werden (§ 24 
Abs. 1 LWahlO). Nach der Entscheidung über die Zulassung 
eines Wahlvorschlages (§ 21 Abs. 3 LWahlG) ist jede Män-
gelbeseitigung ausgeschlossen (§ 23 Abs. 2 LWahlG).

Ein gültiger Wahlvorschlag liegt insbesondere nicht vor, wenn

a) die Einreichungsfrist nicht eingehalten wird (§ 19 Abs. 
1 LWahlG),

b) die erforderlichen Unterschriften bei Ablauf der Einrei-
chungsfrist fehlen (§ 19 Abs. 2 LWahlG),

c) die Ausfertigung der Niederschrift über die Aufstel-
lung des Bewerbers und die Versicherung an Eides 
statt bei Ablauf der Einreichungsfrist fehlen oder 
Mängel aufweisen (§ 18 Abs. 8 LWahlG),

d) die Zustimmungserklärung des Bewerbers bei Ablauf 
der Einreichungsfrist fehlt oder Mängel aufweist (§ 19 
Abs. 3 LWahlG).

Sofern Zweifel bestehen, ob die Versammlung zur Auf-
stellung der Bewerber nach § 18 LWahlG ordnungsgemäß 
einberufen und zusammengesetzt war, kann der Kreiswahl-
leiter die erforderlichen Nachweise hierüber, insbesondere 
eine Liste über die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der 
Versammlung und den Nachweis ihrer Parteizugehörigkeit, 
verlangen (§ 24 Abs. 2 LWahlO).

Gegen Verfügungen des Kreiswahlleiters im Mängelbeseiti-
gungsverfahren kann die Vertrauensperson den Kreiswahl-
ausschuss anrufen (§ 21 Abs. 1 LWahlG). In diesem Fall hat 
der Kreiswahlausschuss der Vertrauensperson Gelegenheit 
zur mündlichen Stellungnahme zu geben.

Über die Zulassung der Kreiswahlvorschläge für die Wahl-
kreise 31 und 32 (gemeinsam) und 33 (separat) entschei-
det der jeweilige Kreiswahlausschuss spätestens bis zum  
14. April 2012 in öffentlicher Sitzung (§ 21 Abs. 3 LWahlG). 

4



Zu der jeweiligen Sitzung werden die Vertrauenspersonen 
der Kreiswahlvorschläge eingeladen (§ 25 Abs. 1 LWahlO). 
Außerdem werden Ort, Zeit und Gegenstand der Bera-
tungen des jeweiligen Kreiswahlausschusses gemäß § 3 
Abs. 2 LWahlO öffentlich bekannt gemacht.

Der Kreiswahlausschuss hat Wahlvorschläge zurückzuwei-
sen, wenn sie verspätet eingereicht sind, den Anforde-
rungen nicht entsprechen, die durch das LWahlG oder die 
LWahlO aufgestellt sind, oder aufgrund einer Entscheidung 
nach Artikel 9 Abs. 2, Artikel 21 Abs. 2 des Grundgesetzes 
oder Artikel 32 Abs. 2 der Landesverfassung unzulässig sind 
(§ 21 Abs. 3 LWahlG).

Weist der Kreiswahlausschuss einen Wahlvorschlag zurück, 
so kann binnen drei Tagen nach Verkündung in der Sitzung 
des Kreiswahlausschusses von der Vertrauensperson des 
Wahlvorschlages, der Landeswahlleiterin oder dem Kreis-
wahlleiter Beschwerde an den Landeswahlausschuss einge-
legt werden. 

Die erforderlichen Vordrucke nach den Mustern der Lan-
deswahlordnung (Niederschrift über die Mitglieder- oder 
Vertreterversammlung zur Aufstellung der Bewerber bzw. 
Bewerberinnen, Versicherung an Eides statt, Kreiswahlvor-
schlag, Zustimmungserklärung, Bescheinigung der Wähl-
barkeit, Unterschriftenformblätter) können kostenfrei bei 
der eingangs genannten Dienststelle des Kreiswahlleiters 
angefordert werden.

Wuppertal, den 22. März 2012

Der Kreiswahlleiter für die Wahlkreise 31, 32 und 33

gez.
Dr. Slawig
Stadtdirektor

B E K A N N T M A C H U N G

Landtagswahl am 13. Mai 2012

Beisitzer/innen und Stellvertreter/innen des 
 Kreiswahlausschusses für den Wahlkreis 33  

Wuppertal III – Solingen II;
1. Sitzungstermin und Tagesordnung

Gemäß § 3 Abs. 1 der Landeswahlordnung NRW gebe ich 
hiermit die Namen der Beisitzer/innen sowie ihrer Stellver-
treter/innen des Kreiswahlausschusses für den Wahlkreis 33 
Wuppertal III – Solingen II bekannt:

Beisitzer/in Stellvertreter/in

Herr Stadtverordneter  
Hans-Jörg Herhausen

Herr Stadtverordneter  
Michael Wessel

Frau Stadtverordnete  
Sylvia Schmid

Frau Stadtverordnete  
Maria Schürmann

Herr Stadtverordneter  
Volker Dittgen

Herr Stadtverordneter  
Wilfried Michaelis

Frau Sylvia Meyer Frau Stadtverordnete  
Bettina Brücher

Herr Stadtverordneter  
Manfred Todtenhausen

Frau Stadtverordnete  
Eva Schroeder

Herr Stadtverordneter  
Franz Zweschper

Herr Dr. Karsten Schneider

Termin und Ort der 1. Sitzung des Kreiswahlausschusses:
Am Donnerstag, dem 12. April 2012, 16.00 Uhr, findet im 
Rathaus, II. Etage, Zimmer A-232, Johannes-Rau-Platz 1, 
42275 Wuppertal die 1. Sitzung des Kreiswahlausschusses 
für den Wahlkreis 33 Wuppertal III – Solingen II statt.

Tagesordnung:
1. Bestellung eines Schriftführers
2. Verpflichtung der Beisitzerinnen und Beisitzer
3. Prüfung der eingereichten Kreiswahlvorschläge und 

Entscheidung über deren Zulassung

Die Sitzung ist öffentlich; es hat jedermann Zutritt zu der 
Sitzung.

Wuppertal, den 22. März 2012

Der Kreiswahlleiter für den Wahlkreis 33 
Wuppertal III – Solingen II

gez.
Dr. Slawig
Stadtdirektor

W A H L B E K A N N T M A C H U N G

Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen 
für die Landtagswahl am 13. Mai 2012

Gemäß § 22 der Landeswahlordnung - LWahlO - vom 14. 
Juli 1994 (GV. NRW. S. 548, ber. S. 964), zuletzt geändert 
durch Verordnung vom 11. November 2009 (GV. NRW. S. 
564), - SGV. NRW. 1110 -, fordere ich hiermit auf, Kreis-
wahlvorschläge möglichst frühzeitig einzureichen.

Hierzu gebe ich folgendes bekannt:

Für die Wahl zum Landtag des Landes Nordrhein-Westfalen 
am 13. Mai 2012 können Kreiswahlvorschläge für den 

Wahlkreis 34 – Solingen I 

beim

Kreiswahlleiter der Stadt Solingen
Gasstraße 22 b
42657 Solingen

bis zum

10. April 2012, 18.00 Uhr 

eingereicht werden (§ 19 Abs. 1 des Landeswahlgesetzes 
- LWahlG - in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. 
August 1993 [GV. NRW. S. 516], zuletzt geändert durch 
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das Gesetz zur Änderung des Landeswahlgesetzes vom 
20.12.2007 [GV. NRW. 2008 S.2], -SGV. NRW. 1110-. 

Es wird empfohlen, die Wahlvorschläge nach Möglichkeit 
frühzeitig vor Ablauf der o. a. Ausschlussfrist einzureichen, 
damit etwaige Mängel, die die Gültigkeit der Wahlvorschlä-
ge berühren, rechtzeitig behoben werden können. Verspä-
tet eingereichte Wahlvorschläge sind nicht zulassungsfähig.

Kreiswahlvorschläge können von Parteien sowie parteilosen 
Bewerberinnen und Bewerbern eingereicht werden. Sie sol-
len dem Muster der Anlage 11 a der LWahlO entsprechen 
und müssen enthalten:

1. den Namen und gegebenenfalls die Kurzbezeichnung 
der Partei oder Wählergruppe, die den Wahlvorschlag 
einreicht; Wahlvorschläge von Einzelbewerberinnen 
oder Einzelbewerbern können durch ein Kennwort 
gekennzeichnet werden,

2. Familiennamen, Vornamen, Beruf oder Stand, Ge-
burtsdatum, Geburtsort und Anschrift (Hauptwoh-
nung) der Bewerberin oder des Bewerbers.

Eine Bewerberin oder ein Bewerber darf - unbeschadet 
seiner/ihrer Bewerbung in einer Landesreserveliste - nur in 
einem Kreiswahlvorschlag vorgeschlagen werden. Als Be-
werberin oder Bewerber einer Partei kann in einem Kreis-
wahlvorschlag nur benannt werden, wer wählbar ist (§ 4 
LWahlG) und in einer Mitglieder- oder einer Vertreterver-
sammlung der Partei hierzu in geheimer Wahl gewählt wor-
den ist (§ 18 Abs. 1 LWahlG). In einen Kreiswahlvorschlag 
kann nur aufgenommen werden, wer seine Zustimmung 
dazu schriftlich erklärt hat; die Zustimmung ist unwiderruf-
lich (§ 19 Abs. 3 LWahlG).

Kreiswahlvorschläge von Parteien sind von mindestens 
drei Mitgliedern des Vorstandes des Landesverbandes, 
darunter dem/der Vorsitzenden oder seinem Stellvertre-
ter/ihrer Stellvertreterin, persönlich und handschriftlich 
zu unterzeichnen. Hat eine Partei keinen Landesvorstand 
oder keine einheitliche Landesorganisation, so müssen die 
Kreiswahlvorschläge von den Vorständen der nächstnied-
rigen Gebietesverbände (§ 7 Abs. 2 des Parteiengesetzes), 
in deren Bereich der Wahlkreis liegt, unterzeichnet sein (§ 
19 Abs. 2 LWahlG). Die Unterschriften des einreichenden 
Vorstandes genügen, wenn er innerhalb der Einreichungs-
frist nachweist, dass der Landeswahlleiterin eine schriftliche 
Vollmacht der anderen beteiligten Vorstände vorliegt. Bei 
anderen Kreiswahlvorschlägen haben mindestens drei Un-
terzeichner/innen ihre Unterschrift auf dem Kreiswahlvor-
schlag selbst zu leisten.

Parteien, die nicht im Deutschen Bundestag oder in einem 
Landtag ununterbrochen seit deren letzter Wahl vertreten 
sind oder deren Parteieigenschaft nicht bei der letzten Wahl 
zum Deutschen Bundestag festgestellt worden ist, können 
Kreiswahlvorschläge nur einreichen, wenn sie nachweisen, 
dass sie einen nach demokratischen Grundsätzen gewähl-
ten Vorstand, eine schriftliche Satzung und ein Programm 
haben.

In jedem Kreiswahlvorschlag sollen eine Vertrauensperson 
und eine stellvertretende Vertrauensperson mit Namen und 
Anschrift - tunlichst auch mit Telefon- und Telefax-Nummer 
und ggf. auch mit E-Mail-Adresse - bezeichnet werden. Fehlt 
eine solche Bezeichnung, so gelten die erste Unterzeichne-
rin bzw. der erste Unterzeichner als Vertrauensperson und 
die bzw. der zweite als stellvertretende Vertrauensperson. 
Soweit im Landeswahlgesetz nichts anderes bestimmt ist, 
sind nur die Vertrauenspersonen, jede für sich, berechtigt, 
verbindliche Erklärungen zum eingereichten Kreiswahlvor-
schlag abzugeben und entgegenzunehmen. 

Kreiswahlvorschläge von Parteien, die nicht im Landtag 
Nord rhein-Westfalen oder im Deutschen Bundestag auf-
grund eines Wahlvorschlages aus dem Land ununterbro-
chen seit deren letzter Wahl vertreten sind, und solche von 
partei losen Bewerberinnen und Bewerbern müssen außer-
dem von  
mindestens 100 Wahlberechtigten des Wahlkreises 

persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein.

Die Unterschriften sind auf amtlichen Formblättern nach 
Anlage 14 a LWahlO unter Beachtung folgender Vor-
schriften zu erbringen:

1. Die Formblätter werden auf Anforderung vom 
Kreiswahlleiter kostenfrei geliefert. Bei der Anforde-
rung sind der Familienname, der Vorname und der 
Wohnort der vorgeschlagenen Bewerberin bzw. des 
vorgeschlagenen Bewerbers und die Bezeichnung der 
Partei oder Wählergruppe (Kurzbezeichnung), die den 
Kreiswahlvorschlag einreichen will, anzugeben. Diese 
Angaben werden vom Kreiswahlleiter im Kopf der 
Formblätter vermerkt.

2. Die Wahlberechtigten, die einen Kreiswahlvorschlag 
unterstützen, müssen ihn auf dem Formblatt persön-
lich und handschriftlich unterschreiben. Die Angaben 
zum Familiennamen, Vornamen, Geburtsdatum und 
zur Anschrift (Hauptwohnung) der Unterzeichnerin 
bzw. des Unterzeichners sowie der Tag der Unterzeich-
nung sind von der Unterzeichnerin bzw. des Unter-
zeichners persönlich und handschriftlich auszufüllen.

3. Für jede Unterzeichnerin und jeden Unterzeichner ist 
eine Bescheinigung der zuständigen  Gemeinde über 
ihre/seine Wahlberechtigung im Wahlkreis im Zeit-
punkt der Unterzeichnung nach dem Muster der An-
lage 15 LWahlO beizufügen. Die Bescheinigung kann 
auf dem Formblatt nach Anlage 14 a LWahlO erteilt 
werden. Wer für eine andere bzw. einen anderen eine 
Bescheinigung des Wahlrechts beantragt, muss nach-
weisen, dass die oder der Betreffende den Kreiswahl-
vorschlag unterstützt. Es wird nicht festgehalten, für 
welchen Kreiswahlvorschlag die erteilte Bescheinigung 
bestimmt ist.

4. Eine Wahlberechtigte bzw. ein Wahlberechtigter darf 
nur einen Kreiswahlvorschlag unterzeichnen; hat je-
mand mehrere Kreiswahlvorschläge unterzeichnet, so 
ist ihre/seine Unterschrift auf allen Kreiswahlvorschlä-
gen ungültig. Die gleichzeitige Unterzeichnung einer 
Landesreserveliste bleibt unberührt. Die Unterzeich-
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Kreiswahlvorschläge können durch gemeinsame schriftliche 
Erklärung der Vertrauensperson und der stellvertretenden 
Vertrauensperson zurückgenommen werden, solange nicht 
über ihre Zulassung entschieden ist; ein gemäß § 19 Abs. 2 
LWahlG von Wahlberechtigten unterzeichneter Kreiswahl-
vorschlag kann auch von der Mehrheit der Unterzeichne-
rinnen und Unterzeichner durch eine von ihnen persönlich 
und handschriftlich unterzeichnete Erklärung zurückge-
nommen werden.

Die Kreiswahlvorschläge werden unverzüglich nach Eingang 
geprüft. Werden Mängel festgestellt, so wird die Vertrau-
ensperson aufgefordert, sie rechtzeitig zu beseitigen. Män-
gel, die einen gültigen Kreiswahlvorschlag nicht zustande 
kommen lassen, können nur bis zum Ablauf der Einrei-
chungsfrist beseitigt werden.

Ein gültiger Kreiswahlvorschlag liegt nicht vor,

a) wenn der Kreiswahlvorschlag nicht ordnungsgemäß 
unterzeichnet ist,

b) wenn die erforderlichen Unterstützungsunterschriften 
mit dem Nachweis der Wahlberechtigung bei Ablauf 
der Einreichungsfrist fehlen, es sei denn, der Nachweis 
der Wahlberechtigung kann infolge von Umständen, 
die der oder die Wahlberechtigte nicht zu vertreten 
hat, nicht rechtzeitig erbracht werden,

c) wenn die Ausfertigung der Niederschrift über die 
Aufstellung der Bewerberin bzw. des Bewerbers und 
die Versicherung an Eides statt bei Ablauf der Einrei-
chungsfrist fehlen,

d) soweit die Zustimmungserklärung der Bewerberin 
bzw. des Bewerbers bei Ablauf der Einreichungsfrist 
fehlt.

Sofern Zweifel bestehen, ob die Versammlung zur Aufstel-
lung der Bewerber/innen gemäß § 18 LWahlG ordnungs-
gemäß einberufen und zusammengesetzt war, kann der 
Kreiswahlleiter die erforderlichen Nachweise hierüber, ins-
besondere eine Liste der Teilnehmer/innen an der Versamm-
lung und den Nachweis ihrer Parteizugehörigkeit verlangen.

Nach Ablauf der Einreichungsfrist bis zur Zulassung können 
nur noch Mängel an sich gültiger Kreiswahlvorschläge be-
hoben werden. Nach der Zulassungsentscheidung ist jede 
Mängelbeseitigung ausgeschlossen. 

Gegen Verfügungen des Kreiswahlleiters im Mängelbeseiti-
gungsverfahren kann die Vertrauensperson den zuständigen 
Kreiswahlausschuss anrufen (§ 21 Abs. 1 LWahlG). Geschieht 
das, so hat der Kreiswahlausschuss der Vertrauensperson 
Gelegenheit zur mündlichen Stellungnahme zu geben. 

Über die Zulassung der Kreiswahlvorschläge entscheiden 
die Kreiswahlausschüsse bis spätestens am 29. Tag vor der 
Wahl, somit spätestens bis Samstag, dem 14. April 2012 
in öffentlicher Sitzung (§ 21 Abs. 3 Satz 1 LWahlG i.V.m. 
der Verordnung über die Verkürzung von Fristen und Ter-
minen im Landeswahlgesetz für die Wahl zum 16. Land-
tag des Landes NRW vom 16.03.2012). Zu der Sitzung der 

nung des Kreiswahlvorschlages durch die Bewerberin 
bzw. den Bewerber ist zulässig.

5. Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen 
dürfen erst nach Aufstellung der Bewerberin bzw. des 
Bewerbers durch eine Mitglieder- oder Vertreterver-
sammlung unterzeichnet werden. Vorher geleistete 
Unterschriften sind ungültig.

Dem Kreiswahlvorschlag sind folgende Anlagen beizufügen:

• Die Erklärung der vorgeschlagenen Bewerberin bzw. 
des vorgeschlagenen Bewerbers nach dem Muster der 
Anlage 12 a LWahlO, dass sie bzw. er der Aufstellung 
zustimmt und dass sie bzw. er für keinen anderen 
Kreiswahlvorschlag ihre bzw. seine Zustimmung zur 
Benennung als Bewerber/in gegeben hat; die Erklä-
rung kann auf dem Kreiswahlvorschlag nach dem 
Muster der Anlage 11 a LWahlO abgegeben werden,

• eine Bescheinigung der zuständigen Gemeinde nach 
dem Muster der Anlage 13 LWahlO, dass die Bewer-
berin bzw. der Bewerber wählbar ist; die Bescheini-
gung kann auf dem Kreiswahlvorschlag nach dem 
Muster der Anlage 11 a LWahlO erteilt werden,

• sofern der Wahlvorschlag von einer Partei eingereicht 
wird, eine Ausfertigung der Niederschrift über die 
Versammlung der Partei zur Aufstellung der Bewerber/
innen mit den nach § 18 Abs. 4 LWahlG vorgeschrie-
benen Versicherungen an Eides statt; die Niederschrift 
soll nach dem Muster der Anlage 9 a LWahlO, die Ver-
sicherung an Eides statt nach dem Muster der Anlage 
10 a LWahlO gefertigt sein,

• sofern der Wahlvorschlag von Wahlberechtigten des 
Wahlkreises unterzeichnet sein muss, die erforderliche 
Zahl von Unterstützungsunterschriften nebst Beschei-
nigungen des Wahlrechts der Unterzeichnerinnen und 
Unterzeichner,

• außerdem von Parteien, die nicht im Deutschen 
Bundestag oder in einem Landtag ununterbrochen seit 
deren letzter Wahl vertreten sind oder deren Parteiei-
genschaft nicht bei der letzten Wahl zum Deutschen 
Bundestag festgestellt worden ist,

a) der Nachweis, dass der für das Land zuständige Vor-
stand nach demokratischen Grundsätzen gewählt ist, 
und zwar durch eine Ausfertigung der bei der Wahl 
gefertigten Niederschrift oder durch die schriftliche Er-
klärung mehrerer bei der Wahlhandlung anwesender 
Personen,

b) die Satzung des für Nordrhein-Westfalen zuständigen 
Landesverbandes,

c)  das für die Gesamtpartei geltende Programm.

Hat die Partei diese Nachweise dem Landeswahlausschuss 
erbracht, so genügt für die Einreichung der von der Landes-
wahlleiterin darüber erteilten Bescheinigung.

Die Bescheinigung über das Wahlrecht der Unterzeichne-
rinnen und Unterzeichner und über die Wählbarkeit der 
Bewerberinnen bzw. Bewerber sowie die Beglaubigung von 
Abschriften der beizubringenden Unterlagen werden ko-
stenfrei erteilt.
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Termin und Ort der 1. Sitzung des Kreiswahl
ausschusses:
Am Donnerstag, dem 12. April 2012, 14.00  Uhr, findet im 
Rathaus, Raum 1.068, Rathausplatz 1, 42651 Solingen die 
1. Sitzung des Kreiswahlausschusses für den Wahlkreis 34 – 
Solingen I statt.

Tagesordnung:
1. Prüfung und Zulassung der Kreiswahlvorschläge

Die Sitzung ist öffentlich; es hat jedermann Zutritt zu der 
Sitzung.

Norbert Feith
Oberbürgermeister als Kreiswahlleiter

B E K A N N T M A C H U N G 

über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis 
und die Erteilung von Wahlscheinen für die  
Wahl zum nordrheinwestfälischen Landtag  

am 13. Mai 2012

1. Das Wählerverzeichnis zur Wahl zum nordrhein-west-
fälischen Landtag für die Stadt Solingen wird zum 
Stichtag 08. April 2012 angelegt. Hierin werden von 
Amts wegen alle Einwohnerinnen und Einwohner 
eingetragen, die am 13. Mai 2012 zur Wahl wahl-
berechtigt, d. h.

•  Deutsche im Sinne des Artikels 116 Abs. 1 des Grund-
gesetzes sind,

• vor dem 14. Mai 1994 geboren sind, 

• am Stichtag in Solingen mit alleiniger Wohnung bzw. 
Hauptwohnung gemeldet und 

• nicht aufgrund richterlicher Entscheidung vom Wahl-
recht ausgeschlossen sind. 

Das Wählerverzeichnis wird bis zum Wahltag fortge-
schrieben. 

a) Von Amts wegen werden hierin auch noch alle 
ansonsten Wahlberechtigten aufgenommen (nachge-
tragen), welche sich bis zum 27. April 2012 außerhalb 
von Nordrhein-Westfalen kommend in Solingen mit 
alleiniger Wohnung bzw. Hauptwohnung anmelden. 

b) Auf Antrag hingegen werden nur solche Wahl be-
rech tigten aufgenommen, die sich am 08. April 2012 
in Solingen „gewöhnlich aufhalten“, ohne z. B. als 
Obdachlose bzw. Nichtsesshafte in Solingen oder einer 
anderen Gemeinde im Bundesgebiet mit Wohnung 
gemeldet zu sein. Die Antragsfrist endet mit dem 22. 
April 2012.

Einen ebensolchen Antrag müssen Wahlberechtigte 
stellen, die nach dem 08. April 2012 und vor dem 
23. April 2012 ihre alleinige Wohnung bzw. Haupt-
wohnung aus einer anderen Gemeinde in Nordrhein-

Kreiswahlausschüsse werden die Vertrauenspersonen der 
Kreiswahlvorschläge geladen. Ort, Zeit und Gegenstand der 
Verhandlungen der Kreiswahlausschüsse werden im verein-
fachten Verfahren öffentlich bekannt gemacht.

Die Kreiswahlausschüsse haben Kreiswahlvorschläge zu-
rückzuweisen, wenn sie verspätet eingereicht worden sind 
oder den Anforderungen nicht entsprechen, die durch das 
Landeswahlgesetz oder die Landeswahlordnung aufgestellt 
sind, oder auf Grund einer Entscheidung nach Artikel 9 Abs. 
2, Artikel 21 Abs. 2 des Grundgesetzes oder Artikel 32 Abs. 
2 der Landesverfassung unzulässig sind.

Weist der Kreiswahlausschuss einen Kreiswahlvorschlag zu-
rück, so kann binnen drei Tagen nach Verkündung in der 
Sitzung des Kreiswahlausschusses von der Vertrauensper-
son des Kreiswahlvorschlages, der Landeswahlleiterin oder 
dem Kreiswahlleiter Beschwerde an den Landeswahlaus-
schuss eingelegt werde (§ 21 Abs. 4 LWahlG). 

Die erforderlichen Vordrucke nach den Mustern der Lan-
deswahlordnung können bei mir kostenfrei angefordert 
werden.

Solingen, den 29.03.2012

Der Kreiswahlleiter für den Wahlkreis 34 
Solingen I

Norbert Feith 
Oberbürgermeister der Stadt Solingen

B E K A N N T M A C H U N G

Landtagswahl am 13. Mai 2012

Beisitzer/innen und Stellvertreter/innen des 
 Kreiswahlausschusses für den Wahlkreis 34  

Solingen I; 1. Sitzungstermin und Tagesordnung

Gem. § 3 Abs. 1 Satz 2 der Landeswahlordnung vom 
14.07.1994, zuletzt geändert durch Verordnung vom 
11.11.2009, gebe ich die Zusammensetzung des aus An-
lass der am 13.05.2012 stattfindenden Landtagswahl gebil-
deten Kreiswahlausschusses wie folgt bekannt: 

Kreiswahlleiter zugleich 
 Vorsitzender            

Vertreter

Norbert Feith                                                   Hartmut Hoferichter

Beisitzer                                              persönlicher Vertreter       

Heinz Bender Wolfgang Schmitz

Heinz-Eugen Bertenburg Horst Klein

Juliane Hilbricht Frank Knoche

Ernst Lauterjung Dr. Kay Zerlin

Dirk Lepenies n. n.

Gerd Schlupp Rainer Gerhards
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spätestens zum 03. Mai 2012, eine Wahlbenachrich-
tigung. In dieser sind der Stimmbezirk und der Wahl-
raum angegeben, in dem der/die Wahlberechtigte 
zu wählen hat und ob der Wahlraum für Behinderte 
und andere Menschen mit Mobilitätsbeeinträchtigung 
barrierefrei zugänglich ist. 

Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber 
glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen 
das Wählerverzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr 
laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht ausüben 
kann.

5. Die Ergebnisse der Landtagswahl werden durch 
das Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik 
statistisch ausgewertet. Rechtsgrundlage hierfür ist § 
45 des Landeswahlgesetzes in Verbindung mit § 64 
der Landeswahlordnung. Auf repräsentativer Grundla-
ge  werden unter Wahrung des Wahlgeheimnisses in 
ausgewählten Stimmbezirken repräsentative Wahlsta-
tistiken über 

a) die Wahlberechtigten und ihre Beteiligung an der 
Wahl nach Geschlecht und Geburtsjahresgruppen,

b) die Wähler und ihre Stimmabgabe nach Geschlecht 
und Geburtsjahresgruppen 

erstellt.

Als solche repräsentativen Stimmbezirke wurden 
folgende Wahllokale ausgewählt:

Stimmbezirk 121 Stadtsparkasse Solingen,  
 Kölner Straße 72
Stimmbezirk 232 Grundschule Bogenstraße
Stimmbezirk 343 Bergische Ganztagsschule

In diesen Wahllokalen wird unter Verwendung amt-
licher Stimmzettel gewählt, welche zudem Unterschei-
dungsmerkmale nach Geschlecht und Geburtsjah-
resgruppen enthalten. Eine Zusammenführung von 
Wählerverzeichnissen und gekennzeichneten Stimm-
zetteln findet nicht statt. 

Wahlberechtigte, die trotz der zuvor geschilderten 
Sicherheitsmaßnahmen die Besorgnis hegen, dass 
die repräsentative Wahlstatistik Rückschlüsse auf ihr 
Wahlverhalten zulassen könnte, werden darauf hinge-
wiesen, dass die Briefwahl (siehe hierzu im einzelnen 
Ziffer 6) von der Statistik ausgenommen bleibt.

6. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl teilnehmen 

• gegen Abgabe des Wahlscheines und unter Vorlage 
eines amtlichen Personalausweises durch Stimmab
gabe im Wahllokal in einem beliebigen Stimmbezirk 
des auf dem Wahlschein bezeichneten Wahlkreises 

       oder

• gegen Einsendung des Wahlscheines an die hierauf 
bezeichnete Stelle durch Briefwahl.

Westfalen nach Solingen verlegen, falls sie nicht in 
ihrer bisherigen Wohngemeinde wählen wollen. Die 
Antragsfrist endet auch in einem solchen Fall mit dem 
22. April 2012. Die Möglichkeit der Eintragung nach 
Erhebung eines Einspruches gegen das Wählerver-
zeichnis gemäß Ziffer 3 bleibt hiervon unberührt.

2. Das am 08. April 2012 angelegte Wählerverzeichnis 
wird an folgenden Tagen 

Montag, dem 23. April 2012,  
in der Zeit von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr und  
14.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Dienstag, dem 24. April 2012,  
in der Zeit von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr

Mittwoch, dem 25. April 2012,  
in der Zeit von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr  

Donnerstag, dem 26. April 2012, 
in der Zeit von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr und  
14.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Freitag, dem 27. April 2012, 
in der Zeit von  8.00 Uhr bis 13.00 Uhr

im Bürgerbüro Ohligs, Kieler Straße 15, 42697 Solin gen 
für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereit gehalten. 
Jeder Wahlberechtigte hat das Recht, die Richtigkeit 
oder Vollständigkeit der zu seiner Person im Wählerver-
zeichnis eingetragenen Daten zu über prüfen. Sofern ein 
Wahlberechtigter die Richtig keit oder Vollständigkeit 
der Daten von anderen im Wählerverzeichnis einge-
tragenen Personen überprüfen will, hat er Tatsachen 
glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit 
oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses erge-
ben kann. Das Recht auf Überprüfung besteht nicht 
hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die im 
Melderegister ein Sperrvermerk gemäß § 34 Abs. 6 des 
Meldegesetzes NW eingetragen ist. 

Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfah-
ren geführt. Die Einsichtnahme ist durch ein Daten-
sichtgerät möglich.

Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis einge-
tragen ist oder einen Wahlschein hat.

3. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvoll-
ständig hält, kann während der Auslegungsfrist, 
spätestens am 27. April 2012, bis 13.00 Uhr bei 
der Stadt Solingen, Stadtdienst Einwohnerwesen, 
Bürgerbüro Ohligs, Kieler Straße 15, 42697 Solingen 
Einspruch einlegen.

Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung 
zur Niederschrift eingelegt werden. Soweit die be-
haupteten Tatsachen nicht offenkundig sind, hat 
der Einspruchsführer die erforderlichen Beweismittel 
beizubringen. 

4. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis ein-
getragen sind, erhalten bis spätestens zum 22. April 
2012, im Falle von Ziffer 1 Buchst. a) oder b) bis 
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Wahlberechtigten nicht mehr rechtzeitig durch die 
Deutsche Post AG übersandt oder amtlich überbracht 
werden können.

Wer als Wahlberechtigter seinen Wahlschein und die 
Briefwahlunterlagen persönlich abholen möchte, 
dem ist hierzu im Bürgerbüro Ohligs, Kieler Straße 15, 
42697 Solingen während der allgemeinen Öffnungs-
zeiten Gelegenheit gegeben. Wer möchte, kann 
dabei sein Wahlrecht auch sogleich an Ort und Stelle 
ausüben. Es ist sichergestellt, dass der Stimmzettel un-
beobachtet gekennzeichnet und in den Wahlumschlag 
gelegt werden kann.

9. Wer durch Briefwahl wählt, 

• kennzeichnet persönlich den Stimmzettel, legt ihn in 
den blauen amtlichen Wahlumschlag und verschließt 
diesen,

• unterzeichnet die auf dem Wahlschein vorgedruckte 
Versicherung an Eides statt zur Briefwahl unter Anga-
be des Ortes und des Datums,

• legt den verschlossenen blauen Wahlumschlag und 
den unterschriebenen Wahlschein in den hellroten 
Wahlbriefumschlag,

• verschließt den Wahlbrief und

• gibt diesen möglichst bis zum 10. Mai 2012, bei ent-
fernt liegenden Orten noch früher, zur Post, damit der 
Wahlbrief bei der auf dem Umschlag angegebenen 
Stelle spätestens am Wahltage bis 18.00 Uhr 
eingeht.

Der Wahlbrief braucht vom Briefwähler nicht frei-
gemacht zu werden, wenn er in amtlichem Wahl-
briefumschlag bei der Deutschen Post AG eingeliefert 
wird. Außerhalb des Bereiches der Deutschen Post 
AG aufgegebene Wahlbriefe müssen hingegen 
freigemacht, aus dem Ausland erforderlichenfalls mit 
Luftpost zurück geschickt werden. Der Absender trägt 
dass Risiko dafür, dass seine Briefwahlunterlagen das 
zuständige Wahlamt rechtzeitig vor Ablauf der o. a. 
Frist erreichen; später eingehende Wahlbriefe werden 
bei der Wahl nicht berücksichtigt. 

Die Briefwahlunterlagen können auch bei der auf dem 
Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben oder durch 
Boten überbracht werden.  

Solingen, den 23. März 2012

STADT SOLINGEN
Der Oberbürgermeister

Norbert Feith

7. Einen Wahlschein erhält auf Antrag

7.1 jeder in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlbe-
rechtigte;

7.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener 
Wahlberechtigter, wenn

a) er nachweist, dass er ohne Verschulden die Ein-
spruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis (bis zum 27. 
April 2012) versäumt hat;

b) sich seine Berechtigung zur Teilnahme an der Wahl 
erst nach der Einspruchsfrist herausstellt.

Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis 
eingetragenen Wahlberechtigten bis zum 11. Mai 
2012, 18.00 Uhr, bei der Stadt Solingen schriftlich 
oder mündlich beantragt werden. Die Schriftform gilt 
auch durch Telegramm, Fernschreiben, Telefax, E-Mail 
oder durch sonstige dokumentierbare Übermittlung in 
elektronischer Form als gewahrt. Eine fernmündliche 
Antragstellung ist hingegen nicht zulässig.

Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlbe-
rechtigte können aus den unter 7.2 Buchstaben a) und 
b) angegebenen Gründen den Antrag auf Erteilung 
eines Wahlscheines noch bis zum Wahltage, 15.00 
Uhr, stellen. Gleiches gilt, wenn bei nachgewiesener 
plötzlicher Erkrankung der Wahlraum nicht oder nur 
unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten aufgesucht 
werden kann.

Verlorene Wahlscheine werden nicht ersetzt. Versi-
chert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der 
beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann 
ihm bis zum Tage vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer 
Wahlschein erteilt werden.

Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch 
Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, 
dass er dazu berechtigt ist. Von der Vollmacht kann nur 
Gebrauch gemacht werden, wenn die bevollmächtigte 
Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt.

8. Ergibt sich aus dem Wahlscheinantrag nicht, dass die/
der Wahlberechtigte vor einem Wahlvorstand wählen 
will, so erhält sie/er mit dem Wahlschein zugleich

• einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises,

• einen amtlichen blauen Wahlumschlag,

• einen amtlichen, mit der Anschrift des Kreiswahlleiters 
der Stadt Solingen versehenen hellroten Wahlbriefum-
schlag, 

• ein Merkblatt für die Briefwahl.

Diese Wahlunterlagen werden ihr/ihm vom Wahlamt 
der Stadt Solingen auch noch nachträglich ausgehän-
digt. Die Abholung von Wahlschein und Briefwah-
lunterlagen für eine andere/einen anderen ist nur im 
Falle einer plötzlichen Erkrankung zulässig, wenn die 
Empfangsberechtigung durch schriftliche Vollmacht 
nachgewiesen wird und die Unterlagen der/dem 
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2. TheodorMommsenStraße 
Gemarkung	Dorp,	Flur	102,	Teilfläche	aus	dem	Flurstück	203

Das Teilstück der Theodor-Mommsen-Straße ist in beige-
fügter Flurkarte - Anlage D - schraffiert gekennzeichnet. Die 
Flurkarte ist Bestandteil dieser Verfügung. 

B E K A N N T M A C H U N G

Widmung von Straßen im Stadtgebiet Solingen

Gemäß § 6 des Straßen- und Wegegesetzes des Landes 
Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 23.09.1995 (GV NW S. 1028) werden 
nachfolgend aufgeführte Straßen dem öffentlichen Verkehr 
gewidmet.

Es handelt sich hierbei um folgende Grundstücke:

1. AlfredNobelStraße
Gemarkung	Dorp,	Flur	102,	Flurstücke	155	und	62	

Die Alfred-Nobel-Straße ist in beigefügten Flurkarten - Anla-
gen A, B und C - schraffiert gekennzeichnet. Die Flurkarten 
sind Bestandteil dieser Verfügung. 
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3. FritzHaberStraße
Gemarkung	Dorp,	Flur	102,	Flurstück	196

Die Fritz-Haber-Straße ist in beigefügter Flurkarte - Anlage 
E - schraffiert gekennzeichnet. Die Flurkarte ist Bestandteil 
dieser Verfügung.

4. BerthavonSuttnerStraße
Gemarkung	Dorp,	Flur	102,	Teilfläche	aus	dem	Flurstück	189

Die Bertha-von-Suttner-Straße ist in beigefügter Flurkarte 
- Anlage F - schraffiert gekennzeichnet. Die Flurkarte ist Be-
standteil dieser Verfügung.

5. HenriDunantStraße
Gemarkung	Dorp,	Flur	102,	Teilfläche	aus	dem	Flurstück	185

Die Henri-Dunant-Straße ist in beigefügter Flurkarte - Anla-
ge G - schraffiert gekennzeichnet. Die Flurkarte ist Bestand-
teil dieser Verfügung.

6. PaulEhrlichStraße
Gemarkung	Dorp,	Flur	102,	Teilfläche	aus	dem	Flurstück	170

Die Paul-Ehrlich-Straße ist in beigefügter Flurkarte - Anlage 
H - schraffiert gekennzeichnet. Die Flurkarte ist Bestandteil 
dieser Verfügung.

7. RobertKochStraße
Gemarkung	Dorp,	Flur	102,	Flurstücke	139,	424,	425	und	426

Die Paul-Ehrlich-Straße ist in beigefügter Flurkarte - Anlage 
I - schraffiert gekennzeichnet. Die Flurkarte ist Bestandteil 
dieser Verfügung.

8. Stichstraße südwestlich der AlfredNobelStraße
Gemarkung	Dorp,	Flur	102,	Teilfläche	aus	dem	Flurstück	453

Die Stichstraße ist in beigefügter Flurkarte - Anlage J - 
schraffiert gekennzeichnet. Die Flurkarte ist Bestandteil die-
ser Verfügung.

Der Gemeingebrauch der unter Ziffern 1 bis 8 aufgeführten 
Straßen wird bezüglich der Nutzungsart „Fahren“ auf den 
Benutzerkreis der Anlieger eingeschränkt. Im übrigen wird 
der Gemeingebrauch nicht beschränkt.
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9. Weg südlich der TheodorMommsenStraße
Gemarkung	Dorp,	Flur	102,	Teilfläche	aus	dem	Flurstück	203

Der Weg südlich der Theodor-Mommsen-Straße ist in bei-
gefügter Flurkarte - Anlage K - schraffiert gekennzeichnet. 
Die Flurkarte ist Bestandteil dieser Verfügung.

10. Verbindungsweg von der FritzHaberStraße zur 
TheodorMommsenStraße
Gemarkung	Dorp,	Flur	102,	Flurstück	199

Der Verbindungsweg ist in beigefügter Flurkarte - Anlage 
L - schraffiert gekennzeichnet. Die Flurkarte ist Bestandteil 
dieser Verfügung.

11. Verbindungsweg von der FritzHaberStraße zur 
TheodorMommsenStraße
Gemarkung	Dorp,	Flur	102,	Flurstück	201

Der Verbindungsweg ist in beigefügter Flurkarte - Anlage 
M - schraffiert gekennzeichnet. Die Flurkarte ist Bestandteil 
dieser Verfügung.

12. Verbindungsweg von der AlfredNobelStraße zur 
AlfredNobelStraße
Gemarkung	Dorp,	Flur	102,	Flurstück	137

Der Verbindungsweg ist in beigefügter Flurkarte - Anlage 
N - schraffiert gekennzeichnet. Die Flurkarte ist Bestandteil 
dieser Verfügung.

13. Weg von der FritzHaberStraße entlang des 
Hauses Nr. 24 bis Ausbauende
Gemarkung	Dorp,	Flur	102,	Teilfläche	aus	dem	Flurstück	193

Der Weg von der Fritz-Haber-Straße entlang des Hauses Nr. 
24 ist in beigefügter Flurkarte - Anlage O - schraffiert ge-
kennzeichnet. Die Flurkarte ist Bestandteil dieser Verfügung.

14. Weg südöstlich der FritzHaberStraße bis 
 Ausbauende
Gemarkung	Dorp,	Flur	102,	Teilfläche	aus	dem	Flurstück	193

Der Weg süd-östlich der Fritz-Haber-Straße ist in beige-
fügter Flurkarte - Anlage P - schraffiert gekennzeichnet. Die 
Flurkarte ist Bestandteil dieser Verfügung.
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15. Weg südwestlich der BerthavonSuttnerStraße
Gemarkung	Dorp,	Flur	102,	Teilfläche	aus	dem	Flurstück	189

Der Weg süd-westlich der Bertha-von-Suttner-Straße ist in 
beigefügter Flurkarte - Anlage Q - schraffiert gekennzeich-
net. Die Flurkarte ist Bestandteil dieser Verfügung.

16. Weg südlich der HenriDunantStraße
Gemarkung	Dorp,	Flur	102,	Teilfläche	aus	dem	Flurstück	185

Der Weg südlich der Henri-Dunant-Straße ist in beigefügter 
Flurkarte - Anlage R - schraffiert gekennzeichnet. Die Flur-
karte ist Bestandteil dieser Verfügung.

17. Weg nordöstlich der HenriDunantStraße
Gemarkung	Dorp,	Flur	102,	Flurstücke	120	und	366

Der Weg nord-östlich der Henri-Dunant-Straße ist in bei-
gefügten Flurkarten - Anlagen S und T - schraffiert gekenn-
zeichnet. Die Flurkarten sind Bestandteil dieser Verfügung.   

18. Weg südöstlich der PaulEhrlichStraße
Gemarkung	Dorp,	Flur	102,	Teilfläche	aus	dem	Flurstück	170

Der Weg süd-östlich der Paul-Ehrlich-Straße ist in beige-
fügter Flurkarte - Anlage U - schraffiert gekennzeichnet. Die 
Flurkarte ist Bestandteil dieser Verfügung.

19. Weg nordöstlich der PaulEhrlichStraße
Gemarkung	Dorp,	Flur	102,	Flurstück	163

Der Weg nord-östlich der Paul-Ehrlich-Straße ist in beige-
fügter Flurkarte - Anlage V - schraffiert gekennzeichnet. Die 
Flurkarte ist Bestandteil dieser Verfügung.

20. Weg südöstlich der AlfredNobelStraße
Gemarkung	Dorp,	Flur	102,	Flurstück	161

Der Weg süd-östlich der Alfred-Nobel-Straße ist in beige-
fügter Flurkarte - Anlage W - schraffiert gekennzeichnet. Die 
Flurkarte ist Bestandteil dieser Verfügung.

21. Weg südlich der AlfredNobelStraße
Gemarkung	Dorp,	Flur	102,	Teilfläche	aus	dem	Flurstück	453

Der Weg südlich der Alfred-Nobel-Straße ist in beigefügter 
Flurkarte - Anlage X - schraffiert gekennzeichnet. Die Flur-
karte ist Bestandteil dieser Verfügung.

Der Gemeingebrauch der unter Ziffern 9 bis 21 aufge-
führten Straßen wird auf die Nutzungsart „Gehen“ einge-
schränkt.

Die unter Ziffern 1 bis 21 aufgeführten Straßen werden der 
Straßengruppe „Gemeindestraße – Anliegerstraße“ zuge-
ordnet. 

16



17



Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe Klage beim Verwaltungsgericht 
Düsseldorf, Bastionstraße 39, 40213 Düsseldorf erhoben 
werden. Die Klage ist schriftlich oder zur Niederschrift des 
Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu erklären. Wird die 
Klage schriftlich eingereicht, so empfiehlt es sich, ihr zwei 
Abschriften beizufügen.

Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Ge-
genstand des Klagebegehrens bezeichnen. Sie soll einen 
bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung die-
nenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, die 
angefochtene Verfügung soll in Urschrift oder in Abschrift 
beigefügt werden.

Sollte die Frist durch das Verschulden eines vom Kläger 
Bevollmächtigten versäumt werden, so würde dessen Ver-
schulden dem Kläger zugerechnet werden.

Solingen, 21.03.2012

Stadt Solingen
Stadtdienst Planung, Mobilität und Denkmalpflege
Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

vom Schemm
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